
 
 
 
 
Hintergrundinformationen zum Mindestunterhalt 2010 
 
Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder errechnet sich gemäß § 1612 a BGB wie folgt: 
 
Kinderfreibetrag (Sächliches Existenzminimum eines Kindes nach § 32 Absatz 6 Satz 1 
EStG) mal 2 und dann geteilt durch 12 Monate ergibt den monatlichen Mindestunterhalt: 
 
Davon 100% für die zweite Altersstufe vom siebten bis zu Vollendung des zwölften 
Lebensjahres, d.h. vom sechsten bis zum zwölften Geburtstag (Alter 6-11), 
 
Davon 87% für die erste Altersstufe bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, d.h. von der 
Geburt bis zum sechsten Geburtstag (Alter 0-5) 
 
Und davon 117% für die dritte Altersstufe vom dreizehnten Lebensjahr an, d.h. vom zwölften 
bis zum achtzehnten Geburtstag (Alter 12-17). 
 
Beispielsrechnung: 
 
Der Freibetrag für Kinder beläuft sich ab Januar 2010 auf 2.184 Euro. 
2.184 Euro mal 2 = 4.368 Euro 
4.368 Euro geteilt durch 12 = 364 Euro 
 
Davon 100% = 364 Euro ist der Mindestunterhalt für Kinder von 6-11 Jahre 
 
 

Mindestunterhalt nach § 1612 a BGB ab 1. Januar 2010: 
 
Alter des Kindes 0-5 (87 %) 6-11 (100%) 12-17 (117 %) 
Mindestunterhalt 317 Euro 364 Euro 426 Euro 
 
 

Kindergeld ab 1. Januar 2010 
 
 Kindergeld Hälftiges Kindergeld 
1. und 2. Kind 184 Euro 92 Euro 
3. Kind 190 Euro 95 Euro 
4. und weitere Kinder 215 Euro 107,50 Euro 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zahlbetrag Mindestunterhalt ab 1. Januar 2010 
 
Welche Summe der Unterhaltspflichtige an das Kind zahlen muss (Zahlbetrag) ergibt sich 
aus § 1612 b BGB: Vom Mindestunterhalt wird die Hälfte des Kindergeldes abgezogen. 
 
Für 1. und 2. Kinder 
Alter des Kindes    0-5     6-11     12-17  

Mindestunterhalt    317 Euro    364 Euro    426 Euro 
Abzug hälftiges 
Kindergeld 

-    92 Euro -    92 Euro -    92 Euro 

Zahlbetrag   225 Euro   272 Euro   334 Euro 

 
Für 3. Kinder 
Alter des Kindes    0-5     6-11     12-17  
Mindestunterhalt    317 Euro    364 Euro    426 Euro 
Abzug hälftiges 
Kindergeld 

-    95 Euro -    95 Euro -    95 Euro 

Zahlbetrag   222 Euro   269 Euro   331 Euro 

 
Für 4. und weitere Kinder 
Alter des Kindes    0-5     6-11     12-17  

Mindestunterhalt    317     Euro    364     Euro    426     Euro 
Abzug hälftiges 
Kindergeld 

- 107,50 Euro - 107,50 Euro - 107,50 Euro 

Zahlbetrag   209,50 Euro   256,50 Euro   318,50 Euro 

 


